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Erster Abschnitt 
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Erster Titel 
Friedens verrat

§80

Wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des 
Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik Deutsch
land beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die 
Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutsch
land herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstra
fe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren be
straft.
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BESONDERER TEIL

1. Kapitel
Verbrechen gegen die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik, 
den Frieden, die Menschlichkeit und 

die Menschenrechte

Die unnachsichtige Bestrafung von Verbrechen ge
gen die Souveränität der Deutschen Demokratischen 
Republik, den Frieden, die Menschlichkeit, die Men
schenrechte und Kriegsverbrechen ist unabdingbare 
Voraussetzung für eine stabile Friedensordnung in 
der Welt und für die Wiederherstellung des Glaubens 
an grundlegende Menschenrechte, an Würde und Wert 
der menschlichen Person und für die Wahrung der 
Rechte jedes einzelnen.

§85

Planung und Durchführung von Aggressionskriegen
Wer in verantwortlicher staatlicher, politischer, mi

litärischer oder wirtschaftlicher Funktion an der An
drohung, Planung, Vorbereitung oder Durchführung 
eines Aggressionskrieges mitwirkt, wird mit Freiheits
strafe nicht unter zehn Jahren, lebenslänglicher Frei
heitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft.

§86

Vorbereitung und Durchführung von Aggressionsakten
(1) Wer es unternimmt, einen Aggressionakt gegen 

die territoriale Integrität oder politische Unabhängig
keit der Deutschen Demokratischen Republik oder 
eines anderen Staates durchzuführen oder an einer 
solchen Handlung mitzuwirken oder Banden zur Be
gehung von Aggressionsakten zu organisieren oder zu 
fördern, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jah
ren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§ 87

(bei § 109h StGB West)

7 Schrocder, Strafgesetzgebung


